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m s». Samstag den 25. September Z8V5.
»lb«»ncmt'ntspr<is:

Aür die Stadt Solo-
thiirn:

H«lb,ährl. Fr, 4, 50.
Bierteljährl.i Fr 2,25.
franco für dir izanze

Schweiz
Halbjährl.i Fr. S, —
Vierteljährl: Fr. 2. 90.
Für das A u sla » d pr.

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

U- Frankreich Fr. 6.

clvtVeizerl/elre

Kircßen-Ieiiung.
Für Italien Fr. 5. 50.
Für Amerika Fr. 8. 50.

Kinrücknngsgebühr:
10 Ct-Z. die Petitzeile

l8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint
jeden S a m st a g

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Non dem eidgenössischen Bettage.

Drei bemerkenswerthe Zeugnisse über
b'e eine Wahrheit: ohne Christus
kein Heil für ein Volk, mögen
hier als Nachklang der gemeinsamen reli-
giösen Feier stehen und verwandte Stim-
Acn wieder in Erinnerung rufen.

In der verwaisten bischöflichen Käthe-
drale

zu Solothurn sprach der Hochw.
Herr Professor Jos. Eggenschwiler*):

„Ist der lebendige christliche Geist die
Quelle so reichen Segens, so wäre eS die

äeößte Versündigung an dem Glück und
der Wohlfahrt unseres Volkes, wollte

wan diese Quelle abgraben oder aus-
trocknen. Und doch ist die Gefahr schon

ü'oß geworden, daß diese SegenSquelle
'wirrer weniger ihr erquickendes und be-

übendes Wasser in unser Volksleben er-
ö'eßen kann. Zwar sind eS jetzt noch

verhältnißmäßig Wenige, welche offen dar-
"us hinarbeiten, diese Quelle ganz zu ver-
schütten und aus selbstgegrabenen Cisternen
Unserem Volke das Lebenswasser zuzu-
schöpfen. Allein viel größer ist die Zahl
wiener, welche die Lebensquelle des christ-
lichen Geistes nicht in dem Laufe lassen

wollen, den sie von ihrem Ursprünge an
gehabt hat; sie wollen ihren Lauf corn-
giren und ihren Inhalt mit Beischlägen
vermischen, die aus den herrschenden Zeit-
"nschauungen genommen sind. Oder, reden

wir ohne Bild, Viele arbeiten gegenwärtig
buran, einen neuen christlichen Geist in
unser Volk zu pflanzen nach dem Modelle

sogenannten modernen Kulturanschau-

"Ngen; sie wollen daS göttliche Reich

Vermenschlichen. Der Unterschied

zwischen dem modernen Christenthume und
beiir historischen, wie eS seit Christus in
ben christlichen Völkern und so auch in

') l. Dank für den geistlichen Segen und
lüe himmlischen Güter, die uns von Gott in
Äesns Christus zu Theil geworden sind (Ps- t, ll).
ll> Bitte, daß sie nnS erhalten werden mögen,
^ie angeführte Stelle bildet den Ansang des

ll- Theiles.

dem unsrigen leibte und lebte, betrifft nicht

nnr sogenannte Nebensachen, sondern das

centrale Wesen, daS Herz und den Mit-
telpunkt, die Person Christi, und

von ihr aus den ganzen übrigen Inhalt
unserer Religion, der ihren göttlichen
Heilscharakter ausmacht. Man will nur
die sogenannten Vernunftlehren, die allge-

meinstcn religiösen Wahrheiten und die

allgemeinsten Sittenlehren noch gelten las-

sen, und so von dem ganzen wohlgeord-

neten Bau der christlichen Religion nur
noch einige Trümmer beibehalten; mit
diesen will man eine nach allen Seiten

offene Halle einrichten, in der Alle ein-

und ausgehen können, welche noch nicht

dem vollen Unglauben, dem Atheismus,

verfallen sind.

Es wäre die größte Thorheit und Ver-

blendung, die sich selber schwer strafen

müßte, wollte man den großen geistigen

Kampf nicht beachten, der in unserem ge-

genwärtigen Zeitalter die Geister beherrscht,

und seine Tragweite verkennen. Es ist

dies ein Entscheidungskampf, wie ihn die

Geschichte aller Jahrhundert nicht aufzu-
weisen im Stande ist. Kampf für und

wider Christus und sein heiliges Werk hat

zu allen Zeiten bestanden, allein in der

Tiefe und Ausdehnung wie jetzt noch nie.
(Der Sieg wird dem Christenthum

bleiben — dafür bürgt uns das Wort
GotteS und die Geschichte; aber wie das

Christenthum von Seite GotteS freies
Gnadengeschenk ist, so muß eS auch von
Seite des Menschen frei ergriffen werden.

Wer sich in Mißbrauch dieser Freiheit von
Christus lossagt, dessen Loos wird das
des abgeschnittenen RebschofseS sein: er
wird verdorren und keine Frucht mehr
bringen.)

„Es ist eitle Hoffnung, der sich

die Wortführer der modernen GeistcSrich-

tung hingeben, als vermöchten sie mit
ihrer neuzeitlichen sogenannten Kultur-
religion und mit den auf sie gebauten

Institutionen und BildungSmitteln das

von der katholischen Kirche vertretene Chri-

stenthum, Christus und sein HeiligungS-

werk im Lichte des katholischen Glaubens

und deS katholischen KultuS, nicht nur zu

ersetzen, sondern sogar noch zu überbieten.

Ihnen stehen die großen Worte der hl.
Schrift entgegen, die Worte Christi: „Ich
bin das Licht der Welt, ohne mich ver-
inöget ihr nichts," — die Worte seiner

Apostel, wie des hl. Petrus: „Es ist den

Menschen kein anderer Name gegeben, in
dem wir selig werden können, als der

Name Jesu Christi," des hl. Paulus,
daß daS Evangelium, wie er es predigte

mit Christus dem Gekreuzigten und Auf-
erstandenen eine Kraft GotteS sei zum
Heile Jedem, der daran glaube, und daß

kein anderer Grund gelegt werden könne,

außer der gelegt sei in JesuS Christus.

Die ganze Geschichte gibt diesen Schrift-
Worten Zeugniß; denn die Geschichte des

Christenthums, wie eS in den hl. Schrif-
ten niedergelegt ist und von der katholi-
scheu Kirche in die Welt eingeführt und

durch die Jahrhunderte hinab im Leben

erhalten worden ist — die Geschichte

dieses wahren und einzig wahren Chri-
stenthums ist auch die Geschichte der Ge-

sittun g, welche diesen Namen verdient."

Das evangelischeWochenblatt*)
sagt vom protestantischen bibelglänbigen

Standpunkte aus:

„Wir sollen es dem Herrn unserem

Gott auf's Innigste danken, daß er das

Licht seiner Offenbarung noch nicht unter

unserm Volk und in unserem Lande hat

auslöschen lasten, daß bis jetzt die An-

griffe auf dasselbe fruchtlos waren. Denn

mag eS auch den unablässigen bibelfeind-

lichen Bemühungen gelingen, Viele von

diesem Lichte abwendig zu machen, und

ihre Augen durch den Schimmer eines

für Wahrheit ausgegebenen menschlichen

Lichtes zu blenden, das Licht der ewigen

Wahrheit der Offenbarung ist noch nicht

unter unS erloschen, strahlt im Gegen-

theil immer Heller und klarer. Denn „das

») Erscheint in Zürich, wöchentlich einmal.

Wort müssen sie stehen lasten." Dafür
wollen wir dem Herrn danken, daß er bis

jetzt den Leuchter unter unS noch nicht

umgestoßen hat. Aber freilich ist auch

gerade hier eine Aufforderung zur ernsten

Buße und Demüthigung. Denn wenn

unserem Volke fort und fort gepredigt

wird: Du darfst in deinem eigenen Lichte

wandeln, zum Wohle deS Vaterlandes und

Volkes ist eS nicht nöthig, daß du dem

Lichte der Offenbarung deS Wortes Gottes

folgest, Jeder kann sich seine eigene Reli-

gion machen, wie er will; da wird das

Volk von seinem Gott hinweggezogen, ver-
lockt und der Finsterniß zugeführt. DaS

Licht leuchtet, denn eS ist in die Welt ge-

kommen, aber sie haben eS nicht ange-

nommen, sondern der Finsterniß sich zu-

gewendet. Wenn ein Vater seinem Sohne
den Weg der Wahrheit, der Tugend und

Gerechtigkeit zeiget, derselbe nimmt ihn
aber nicht an, sondern wandelt auf dem

Weg deS Irrthums, der Ungerechtigkeit

und Sünde, so geht er nicht nur auf dem

Weg deS Verderbens, sondern verwirft auch

den Vater. Diese Sünde, diese große

Schuld lastet auf unsrem Volke, und da

sie von den Wenigsten erkannt wird, so

muß auch daS Verderben folgen und daS

Gericht kann nicht ausbleiben. Und das

Verderben folgt. Es ist das, daß Abfall

von Gott zu immer tieferer Verstocktheit

führt, unerkannte Sünde immer neue

Sünde erzeugt, die Gottlosigkeit und das

Laster sich mehr und mehr befestiget, im-

mer ungescheuter auftritt, und so der Ver-

derber daS Reich der Verwüstung mit

furchtbarer Gewalt unter dem Volke auf-

richtet. WaS ist daran Schuld,
wenn gerade in unferenTagen
sich diese schwerenEr fahrungen
in furchtbarem Maße mehren.
Untreue, Diebstahl, Mord und

Todtschlag so häufig vorkom-
men? DaS ist Schuld, daß das Ge-

wissen unseres Volkes irregeführt wird,

die Verantwortlichkeit vor Gott als zwei-

felhaft, ja als unwahr schon der Jugend
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dargestellt, und an deren Stelle bloß dìe

Verantwortlichkeit vor Menschen gesetzt

wird. Da liegt die große Schuld, daß

das Gewissen nicht mit dem Lichte der

Wahrheit GotteS erleuchtet, sondern durch

Menschensatzungen verfinstert und umstrickt

wird. Da soll unser Volk Buße thun,

und wenn es nicht umkehrt zum Lichte

des Herrn, so wird eS seine Wohlfahrt
nicht bauen."

Die allgemeine Schweizer-
Zeitung fügt treffend folgendes Zeitbild
und den entsprechenden Rath bei:

„Der dießjährige eidgenössische Dank-,
Büß- und Betta g findet das schwei-

zerische Gemeinwesen in allseitiger politi-
scher Umgestaltung, das kirchliche Leben

in einer tiefgreifenden Gährung. Mehr
und mehr treten im politischen Leben die

materiellen Sonderinteresten in den Vor-

dergrund, während auf religiösem Gebiete

eine subjektive Zersplitterung die Gemein-

schaften zur Zerbröckelung führt. Die

allgemeine Haltlosigkeit wirkt auch auf

die Volkssitte auflösend ein. DaS schwäch-

liche Flickwerk einer halbwüchsigen Schul-

bildung biegt sich unter dem Kampfe um's

Dasein und um seine Genüsse beim ersten

leisen Anprall. Die ehernen Säulen der

Gottesfurcht und der christlichen Sitte
werden umwühlt, uin sie ganz zum Sin-
ken zu bringen. Doch wird sich'S
in Kurzem zeigen, daß weder
der Corporalstock noch das
Schulbuch allein das richtige
Fundament für den Staat ab-

geben. Wenn das große Deficit an

innerem Gehalt einmal nach außen zu

offenbar wird, so kann uns dann nur
Eines retten: Wenn es gelingt, einen

Kern zu sammeln von Männern, denen

das sittliche Wohl des Volkes über Alles

geht. Dieses Wohl beruht aber im letzten

Grunde auf gewissenhafter Gottesfurcht,
und diese letztere wurzelt in der aufrich-

tigen Demuth. Möchte der ernste Feiertag

Alle, die dieses erkannt haben, vom Wissen

zum Thun führen und Vielen, welche vom

Zeit- und Selbstbewußtsein geblendet da-

hingehen, den Blick schärfen!"

Ohne Christus kein Heil!
keine feste Wahrheit, keine gründliche Wis-

senschaft, kein Recht und keine geordnete

Freiheit, keine wahre Gesittung und Kul-

tur,.. mögen diese ernsten Töne von den

Ufern der Aare, der Limmat und deS

Rheins weit und lange Nachhallen bis ins

Herz der Eidgenossenschaft, wo ihnen ein

freudiges Echo antwortet.

Die neun Resolutionen
der

Katholiken-Versammlung Deutschlands.

Die Katholiken der Schweiz werden

mit Interesse die neun Resolutionen lesen

und beherzigen, welche die katholische Ge-

neral-Versammlung zu Freiburg mit Ein-

muth faßte. Sie lauten:

1) Die Kirche ist eine vollkommene, von

Gott mit eigenem Rechte auf dem Gebiete

ihrer Lehr-, Weihe- und Jurisdiktionsgewalt

ausgestattete Einrichtung. Sie ist nach göttli-

chem und positivem Recht für den Umfang

ihrer Mission vom Staate nicht abhängig. Es

muß ihr also die volle Freiheit auf ihrem Ge-

biete gewährt werden.

2) Der Staat steht wie der Einzelne

unter der Ordnung und den Gesetzen Gottes.

Ein unbegrenzter und unbedingter Gehorsam

gegen die Gesetze des Staates verstößt gegen

das göttliche Sittcngcsetz, welches über der

Ordnung und den Gesetzen des Staates steht.

g) ES ist ein Augriff auf den Bestand und

das Wesen der Kirche, den Papst, das

Oberhaupt der Kirche, in der Ausübung seiner

Lehr- und Jurisdiktionsgewalt zu beschränken.

4) Die Generalversammlung wiederholt den

Protest gegen die Unterdrückung der w e I tl i-

chen Herrschaft des Papstes, die dadurch

bewirkte Verletzung des apostolischen Stuhles

und der Christenheit.

5) Jeder Versuch, die freie Spendung der

kh. Sakramente und die freie Verkündigung

der christlichen Wahrheit einzuschränken, ist ein

Eingriff in die hl. Rechte der Kirche und ihrer

Angehörigen.

6) Es verstößt gegen Gottes Anordnung

und die Rechte der Kirche, wenn die Staats-

gewalt über die Heranbildung, Anstellung und

Absetzung der Geistlichen, über die Versassung

und Verwaltung der Kirche entscheidet. Es ist

eine Vcrkcnnung des katholischen Glaubens

und der Wahrheit, wenn von der kirchlichen

Autorität ausgeschiedcue, faktisch auf dem Bo-

den des Protestantismus stehende Personen als

Katholiken erklärt und in den Besitz von ka-

tholischcm Kirchenvermögcn gesetzt werden.

7) Die Aufhebung und Bevormundung der

Orden und Congregationeu, die mit der Kirche

und dem Wohle der Gesellschaft so innig oer-

wachsen sind, ist eine Schmälerung der Rechte

der Kirche und der persönlichen Freiheit.

8) Die katholische Kirche ist kraft göttlicher

Vollmacht berechtigt und berusen, alle Völker

zu lehren. Sie hat darum auch ein unver-

äußerliches Recht, Schulen jeder Art zu grün-

den und zu erhallen, in welchen die christliche

Jugend in den Grundsätzen des Glaubens un-

terrichtet und erzogen werd nr kann. Die Kirche

kann unter keinen Umständen der weltlichen

Gewalt das Recht zuerkennen, über den Unter-

richt in der Religion Verfügungen zu treffe».

Katholische Lehrer können diesen Unterricht nur

im Auftrage des kirchlichen Lehramtes ertheilen,

und die christlichen Eltern können ihre Kinder

nur solchen Schulen anvertrauen, welche durch

die kirchliche Autorität gebilligt und zugelassen

werden.

9) Mit Ehrfurcht und Bewunderung blicken

alle Katholiken aus die erhabenen Oberhirten

und den pflichtgetrcuen deutschen Klerus, wel-

cher in der Gegenwart so schwere Leiden er-

duldet. Es handelt sich in diesem Kampfe um

die Existenz der katholischen Kirche und die

Erhaltung des Glaubens und die Freiheit der

christlichen Religionsübung. Die katholische

Küche kann und wird sich niemals einer Ge-

setzgebung fügen, welche ihrer von Gott ge-

gründeten Verfassung widerspricht. Der Friede

kann nur dadurch hergestellt werden, daß der

katholischen Kirche das Recht und die Freiheit

wiedergegeben wird, welche sie kraft göttlicher

Anordnung und kraft öffentlichen Rechte« in

Anspruch zu nehmen hat.

Aktenstücke ans dem Mberister-

Marchande!,
oder:

Wie die Radikalen im Kanton Solo-
thnrn mit einem Pfarrer umgehen.

(Schluß.)

Auf diese amtliche Anzeige richtete der

Herr Pfarrer Bobst folgende Zuschrift an

den Regierungsrath:

Tit. Regierungörath des Kts. Solothurn!
Hochgeachteter Herr Landammann!
Hochgeehrte Herren!

Sie zeigen mir mit Protokoll-Auszug
vom 26. d. an, daß ich von Tit. Wahl-
behörde mit 11 gegen 1 Stimme nicht

als Pfarrer von Biberist gewählt sei und

daß ich in Folge davon die Pfarrei abzu-

geben und den Pfarrhof innert 3 Wochen

zu verlassen habe. Diese Beschlußnahme

veranlaßt mich, Ihnen hiemit nachstehende

Beschwerde einzureichen.

Für's Erste muß ich Ihnen in Er-
innerung bringen, daß mir Herr Land-

ammann Baumgartner im Januar 1873

auf dem Rathhause im Beisein des Herr»

R. R. Jecker sel. die bestimmte Zusichenmg

gab, es werde, wenn jetzt auch einstweile»

nur provisorisch durch den Negierungsrach

gewählt, bei der nächsten Kantonsrats-

sitzung eine definitive Wahl durch die

Wahlbehörde erfolgen. Dieser ZusicheruG

wurde seither aus mir unbekannten Gru»'
den keine Folge gegeben, wiewohl
doch wissen konnte und wissen mußte, daß

ich, nachdem ich die staatlich vorgeschr»'

denen Prüfungen in Ehren bestanden, u»

in Folge früherer neunjähriger definitiver

Anstellung als Pfarrer von Matze»do>l

und als KantonSbürger wählbar sei »n

daß ich auf sofortige definitive Anstellung

rechtlichen Anspruch habe. Dieses >»"

bisanhin vorenthaltene Recht reklaiuir r

ich, weil mir keiner rechtlichen Hindernisse

bewußt, letztes Jahr in einer Ertrazm

schritt an Herrn Landammann Wilhelm

Vigicr. — Alles ohne Erfolg. Und doch

bin ich — erlauben Sie mir^ Sie auch

auf diesen Umstand aufmerksam zu >»»'

chen — im Siaatskalender als Pfarrer
und nicht als Pfarrverweser eingetrage»,

waS doch nur in der sichern Vorauösetzu»S

geschehen konnte, daß ich wirklich, we>

rechtlich Pfarrer von Biberist sei. 3»

Erwägung all dieses, dünkt es mich, wäre

für die Tit. Wahlbehörde auch jetzt »om

der Atàsizuci derselben gewesen, wie d»'

mals, als ich von der Pfarrgemeinde W'
berist mit 136 Stimmen gegen 43 al

Pfarrer vorgeschlagen wurde. —

Für's Zweite wünschte ich zu wisse»'

worüber ich mich zu verantworten gehad

hätte, wenn mau mir Gelegenheit dazu

gegeben, resp, welche Gründe Sie bewöge»

haben, einen derartigen Beschluß zu fasste

Die ihnen von Seite hiesigen KirchZ^
meinderathes gegen mich in Sache de

FirmuntcrrichteS eingereichte Beschwerde

fällt doch gewiß in Folge Ihres dieWi

züglichen Erlasses vom 23. Juni Ivs
als gegenstandslos dahin. — Was endlich

drittens die kategorische Erklärung
betrifft, innert drei Wochen den PfarrhA

zu verlassen — so weiß ich wahrlich »ich -

wie ich diese verdient habe. Wenn n>a

12 Jahre lang seine Obliegenheiten »l

Pfarrer von großen, schwierigen Pfarrett
im Interests des Staates wie der Kirw
und jahrelang auch im Interesse der Sch»

treu und gewissenhaft erfüllt, so häU^j^
denn doch geglaubt, auf eine etwas rüu°

sichtsvollere Behandlung Ansprus-

machen zu dürfen; — ich hätte geglam^
es wäre angezeigt gewesen, bis zur E'
ledigung der Pfarrangelegenheit mich

meiner bisherigen Stellung funktionU^
zu lassen. Ich fühle mich zu dieser

schwerde um so mehr gedrängt, da ^
mich in meiner Ehre sowohl als in

nen persönlichen Rechten geschädigt sin

Indem ich Ihnen, hochgeachteter

Landammann, hochgeehrte Heèren! ^
Punkte zu wohlwollender Erwägung »nie

breite,

zeichne mit vollkommener Hochackst»^

Biberist, den 28. Juli 1875.
Bobst, PK>



Einige Tage später gaben 5 angesehene,
in amtlicher Stellung befindliche Bürger
aus der Psarrei Biberist, welche bei dem

vom Kirchgcmeinderath widerrechtlich ge-
stßten Abberufungsbeschlusse nicht zur
Berathung eingeladen worden, dem Re-

gicrungsrathc nachstehende Verwahrung ein:
Tit. RegicrungSrath deS KtS. Solothurn!

Bibcrist, d. I. August 1875.

Hochgeehrte Herren!
Die unterzeichneten Gemeinderäthe der

Psarrei Biberist erklären hiermit, daß sie

zn der am 24. Juni 1875 stattgcfundenen
Kirchgeineinderathssitzung, in welcher der

Beschluß gefaßt wurde, es sei die Ein-
stcllung des Herrn Pfarrer Bobst in sei-

neu amtlichen Funktionen beim hohen Re-

»icrungSrath zu beantragen, nicht einge-
laden worden sind. — Der in solcher
^eise gefaßte Beschluß kann deshalb aus

NechtSgülligkeit nicht Anspruch macheu und
ed verwahren sich die Unterzeichneten gegen
alle Folgen desselben.

I. Strausack, Statthalter in Lohn.
Anton Bnrki, Gemeinderath „
St. Burki, Statthalter in Biberist.
UrsJos. Schad, Gem. Rath „
Nikl. Kaiser, Gem.-Rath „

Weder die Vorstellung deS Pfarrers,
»och die Beschwerdeschrift von süns Ehren-
Männern gegen rechtswidriges Versahren
sand Berücksichtigung. Die Pfarrei war
als erledigt ausgeschrieben worden. In
8olge davon versammelte sich die Kirch-

gemeinde Biberist am 15. August zu
dem von dem Gesetze zugegebenen Wahl-
dvrschlag. Von 22» Stimmen fielen 117

îu Gunsten des bisherigen Seelsorgers

aus, also eine Mehrheit von 14 Stimmen,
darunter — man darf eö nach strenger

Wahrheit behaupten — alle jene, welche

a» dem kirchlichen Leben eigentlich Theil
aehnren. Die Wahlbehörde, am 19. Aug.

versammelt, ging aus den Vorschlag der

Majorität nicht ein, und wählte Herrn
^lchtensteiner, Pfarrer von Eich am Sem-

bacher See, zum Seelsorger von Bibcrist.*)
Peu» Stimme» waren sür den eben Ge-

kannten, darunter auch solche, welche nach

') Wenn nämlich eine Kirchgemcindc nur
°inen Vorschlaa sür Besetzung der Pfarrei
»'ach,, so is, die Wahlbehördc nicht an diesen

Vorschlag gebunden, wohl aber, wenn zwei

Vorschläge gemacht werden! das ist eine jener

^rzwickten Bestimmungen des Solothnrnischen
Psarrwahl-GesctzcS, welche das Wahlrecht illu-
sorisch machen. Warum soll nicht eine Ge-

Urrinde den einen Mann ihres Vertrauens

vorschlagen können und denselben auch er-

halten? Zwei Vorschläge sind so viel als
^

e i n e r. Die Regierungspartei bat bei der

Durchsetzung der sechsjährigen Anilsdaner der

Psarrherren sich für dieselbe ans die „kleinen
Kantone" berusen Die „kleinen Kantone"
^ären nicht so dumm, sich von einem solchen

Wahlgesetz an der Nase herum führen zu lassen.

besserer Darlegung deö Sachverhaltes sich

erklärt hatten, für Hrn. Bobst stimmen

zu wollen; drei sielen auf den Letztern;

drei Mitglieder der Wahlbehördc waren

abwesend.

Die Gegner des bisherigen Seelsorgers

waren so — taktlos, ihren sehr unrühm-

lichen Sieg mit Böllerschüssen zu feiern.

Ton und Rauch verflogen, der Schmutz

blieb zurück. Das Volk konnte sich

merken, was Regierung und Wahlbehördc

auf seine Stimme achteten.

Der Neugewählte erhielt unterm 22.

August folgende Zuschrift von der Mehr-

heit der Pfarrgemeinde Biberist:

Biberist, d. 22. August 1875.

Herr J.L.Lichtensteiner, Pfarrer in Eich.

Hochwürdiger Herr Pfarrer!
Die Kirchgemeinde Biberist hat in ihrer

Versammlung vom 15. dieß den bisherigen

Pfarrer Bobst mit 117 gegen 193 Slim-
men als Pfarrer vorgeschlagen; die Wahl-
behörde dagegen hat die Minderheit be-

rücksichtigt und Sie zum Pfarrer von

Biberist gewählt. — Nun könnten wir
uns Ihre Stellung in hier nicht anders

als so denken: Entweder kämen Sie als

römisch-katholischer Priester oder dann als

Altkatholik.

Im erstem Fall wäre das Zutrauens-
Verhältniß für Sie ein sehr ungünstiges;
denn ohne unsern Mitbürgern anderer

Richtung irgendwie zn nahe treten zu

wollen, dürfen wir doch die Thatsache her-

vorheben, daß die Großzahl jener Partei,
welche sür Sie gestimmt, wenig Bedürf-
niß nach Religion, am wenigsten nach

römisch-katholischer hat. Diese wird auch

Ihnen gegenüber in den Mitteln nicht

verlegen sein; — im andern Fall, wenn

Sie alS Altkatholik zu kommen gedächten,

so sprechen wir Ihnen heute schon die be-

stimmte Ueberzeugung aus, daß sofort eine

Trennung stattfinden und die große Mehr-
zahl der Gemeinde Sie nicht als ihren

Seelsorger anerkennen würde. — So wie

so würde demnach Ihre Stellung in Bi-
berist weder segensreich noch beneidenswerth

sein. — Thun Sie nun, wie Sie wollen,
für alle Folgen sind Sie verantwortlich.

Mit gebührender Hochachtung!

Herr Lichtenstciner war zwar nach seiner

Wahl einmal nach Solothurn und Biberist

gekommen; nach einigem Schwanken wies

er die Berufung definitiv zurück.

Jetzt ist die Sache noch unerledigt...
Eine Folge hat der höchst traurige

Vorgang bereits gehabt: in dem „Ent-
Wurf einer Staatsverfassung deS Kantons

Solothurn" ist die Wahlbehörde,
dieses sünfte Rad am Wagen, aufgegeben.

Unter den Wahlrechten des Volkes
(8 22) wird am Ende angeführt: „Ueber-
dies steht den Confessionöangehörigen das

Recht zu, für die Wahl der Pfarrer und

psarramtlichen Hülfsgeistlichen durch Ab-

stimmung ihrer Pfarrgemeinden einen

verbindlichen Doppelvorschlag aufzustellen."

(Also nur einen Vorschlag, aber einen

doppelten, wenn er verbindlich sein

soll! Hingegen hat der R e g i e r u n gs-

r ath die Befugniß (§ 44, Ziff. 8, lit. o),
„die Inhaber derjenigen geistlichen Stellen,

für welche der Staat daS Wahlrecht hat*)",
zu ernennen.

Wird wohl das Solothurner-Volk diese

Bcvogtnng, die auch nicht den mindesten

Rechtsgrund und einen höchst zweifelhaften

Zweckmäßigkeitsgrund für sich hat, sich

länger gefallen lassen? Wird eS sich ferner

ein Recht entziehen lassen, das man gerade

von Seite der Freisinnigen so laut als

ein unaufgebbareS Volksrecht anpreist,

wenn es gegen dieKirche geht,
oder im umgekehrten Falle sich von der

Regierung einen Seelsorger aufbürden

lassen, den cS nicht kennt noch will? Im
Kanton Luzern (z. B. Hitzkirch) mußte

das Volk von Seite einer unkirchlichen

Partei das zuweilen hinnehmen, aber es

hat eine kräftige Rückwirkung gefunden,

und diese hat ihr Ziel und Ende noch

nicht erreicht.
» »

S-

Dürfen wir hier über die wichtige und

schwierige Frage der Pfarrwahl
und Pfarrbesetzung einige kurze,

bescheidene Gedanken anreihen, so möchten

es folgende sein.

DaS Recht des PfarrsatzeS (Wahl und
kirchliche Institution) gehört nach Ursprung
und Wesen der Kirche, den geistlichen Vor-
sichern, dem Apostolate zu. Die Kirche,

sie allein hat das Evangelium verkündet,

Gemeinden gegründet und ihnen Lehre und

Gnadenmittel und deren Verwalter, die

Bischöfe und Priester, gegeben. Alle Mit-
Wirkung zur W a h l,. gehe ,sie von Staat
oder Privaten, Einzelnen oder Corpora-
tionen aus, beruht auf der Concession
der Kirche. Die Einsetzung in's

Amt hat ihr stets allein, ausschließlich

angehört; ohne diese Einsetzung durch den

Bischof ist keiner rechtmäßiger Scel-

sorger.

Von einer Mitwirkung zur Wahl kann

keine Rede sein, wo eine Gemeinde erst

gegründet oder wo eine solche von Irrthum
uud Verfall zurückgebracht werden soll.

Hier muß der Bischof oder wenn er so

oder so fehlt, beziehungsweise das Ober-

Haupt der ganzen Kirche eintreten, sie allein,

mit GottcS Hülfe, ohne daß sie von einem

Menschen dazu Erlaubniß nöthig hätten.

Anders ist es, wo Gemeinden schon

») Welches sind denn diese eigentlich?

gegründet und in christlichem Geiste er-

stärkt sind. Hier kann die Kirche dem

Staat, den Gemeinden, Einzelnen oder

Corporationcn einen Einfluß auf die Wahl,
einen Vorschlag, eine Präsentation gestat-

ten, stets mit dem unaufgebbaren Recht,
einen Unwürdigen zurückzuweisen, und auch

den Würdigen von sich aus, allein und

ausschließlich, in sein Amt einzu-

setzen und ihm die kirchliche Gewalt zu

übertragen. Ueber diese Sätze kann nach

katholischer Auffassung keine Frage, kein

Zweifel walten. Anders ist es, wenn

man auf die praktische An wen-
dung dieser Befugniß eingeht.

Hier kann man fragen: Ist eS besser

und heilsamer, wenn der Bischof, als

Oberhaupt einer Diözese, von sich aus
die geistlichen Stellen besetzt, oder wenn

er nach Herkommen und erhaltener kirch-

licher Begünstigung, den Staatsregierungen,
Gemeinden u. a. das Vorschlagsrecht ge-

stattet

Das Naturgemäße und praktisch Beste

ist immer die Besetzung durch den Bischof.
E r soll und kann seine Mitarbeiter, ihre

Fähigkeiten und Leistungen, und ebenso

die Bedürfnisse der Gemeinden am besten

kennen, so daß der Geistliche stufenweise

an seinen passenden Platz, mit Beachtung

seiner Würdigkeit, gesetzt und den Bedürf-
nisten und Umständen der Gemeinden

Rechnung getragen wird. Mit dem Bischof
können auch Regierungen und Gemeinden

sich am leichtesten vereinigen, wenn sie ihm
ihre Wünsche und Ansichten in rechtem

Geiste darlegen. Daß es nicht auch zu-
weilen „menschele", wollen und können

wir nicht läugncn. „Wer ohne Sünde ist,

werfe den ersten Stein auf ihn" — eS

wird gewiß nicht so oft geschehen, als eS

bei Regierungen und Gemeinden geschehen

dürfte.

Wir nehmen keinen Anstand, auch den

Regierungen — die ewig unaufgebbaren

kirchlichen Hauptgrundsätze vorbehalten —
einen Einfluß aus die Wahl der Geistli-'
chen zu gestatten, um die Nationalität
dabei zu wahren, eben so die politischen

und sozialen Einrichtungen, so weit sie der

gottgesetzten, universalen Bestimmung des

Christenthums und der Kirche nicht zu-
wider sind; auch um diejenigen zu beför-

dern, welche dem gemeinen Wesen ausge-

zeichnete Dienste leisten können oder geleistet

haben. Allein hier liegt die Gefahr nahe,

daß durch die Parteiprotektion der Regie-

rung sich wieder eine wüste Simonie ein-

schleiche, und der Geistliche, auf diesen

Schutz vertrauend, sich gegen seinen Bischof

ungebührlich erhebe. Daß aber gar die
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Regierungen von sich aus das Recht hat-

ten, die SeelsorgSgeistlichkeit zu wählen

und einzusetzen; daß die Geistlichen Staats-
beamtete im eigentlichen Sinne des Wor-
teS und darum den Gesetzen und Gerichten

der StaatSdiener unterworfen seien, das

Muß nicht bloß als gefährlich, sonder als

unkatholisch, ja, als Läugnung der höhern

Natur und Abkunft der Kirche, als ant i-

christlicherGräuel verworfen wer-

den.

Was ist über das Wahlrecht der G e-

mei n den zu sagen? Vorerst, daß es

nur ein Vorschlagsrecht dem Bischof ge-

gcnüber sein kann. Einen Unwürdigen,
einen Unfähigen, einen unkirchlich Gcstnn-

ten kann und darf der Bischof nicht an-

nehmen und einsetzen, würde derselbe auch

einhellig vorgeschlagen und mit aller Kraft
und Anstrengung unterstützt. Sodann
haben die Gemeindevorschläge in der
Regel das Gute, daß sie auf würdige
Männer fallen. Die Gemeinden, auch die

sog. liberalen, wollen doch meistens einen

tadellosen, fähigen, eifrigen Priester, dem

sie sich, ihre Kinder und Familien im
Leben und Sterben anvertrauen dürfen.
Das Mißliche dabei ist, daß die Gemein-

den dabei nur auf i h r nächstes Interesse

schauen und darum keine stufenweise Be-

förderung und angemessene Planning der

Geistlichen eines KantonS oder einer Diö-
zese möglich ist, oder daß um der Beför-

derung willen mancher Geistliche zu nicht

ganz lautern und würdigen Mitteln greift,
um sich dem Volk zu empfehlen; eben so,

daß leider nur zu oft Streit und Zer-

würfniß in den Gemeinden wegen der

Pfarrwahl entsteht, mit all' den unglück-

lichen Folgen derselben, namentlich wo

mehrere Geistliche in der Gemeinde sich

gegenüber stehen; daß sich Partei und

Familien-Interessen einmischen u. a. m.

In demokratischen Gemeinwesen,

wie wir sie in der Schweiz haben, läßt
sich die ursprüngliche und naturgemäße

Besetzung der kirchlichen Aemter durch den

Bischof kaum mehr ganz rein durchführen.

Regierungen und Volk wollen mitsprechen,

und man wird sie nicht daran hindern

können. Da ist es nun wohl das Siche-

rere, daß die Gemeinden das Vor-

schlagsrccht erhalten und dieses Recht so-

dann im kirchlichen Sinne und im Ein-
Verständnisse mitz dem Tit. Bischof, zu

ihrem wahren religiösen Wohle üben.

Wie nun einmal die Regierungen sind,

werden sie das Wahlrecht in der Regel

für ihre politischen Zwecke mißbrau-

chen und den Geistlichen zum Parteimann,

ja, zum Staatsknecht hinunterdrücken. Da-

gegen muß ein katholisches Volk sich mit
aller Kraft erheben. Möge das ein Ge-

winn aus dem Biberister-Pfarrhandel sein!

Das sog. Gesetz wider Störung des

religiösen Ariedens in zweiter und
entscheidender Berathung vor dem

Großen Wathe des Kantons Bern.

In der vorhergehenden Nummer der

Kirchenzeitung haben wir den Sinn und

die Tendenz dieses Gesetzes dahin ange-

geben: Unterdrückung des katholischen Cul-

tus im Jura, ewige Verbannung der un--

gerecht vertriebenen Priester. Ob wir da

mit ein Wort zu viel gesagt, wird sich

aus der nähern Erdaurung der Debatten

vom 13. ff September ergeben. — Zur
geschichtlichen Wiedererinnerung kurz Fol-
gendeS:

Das Gesetz ist dem Wesen nach eigent-

lich nur eine Wiederholung der Verordnung
der berner. Regierungsrathes vom 6. Dez.

1873 (stehe Kirch.-Ztg. v. I. 1873, Nr.

5V, S. 673 f.), und stützt sich, wie

TeUschcr selbst angab, formell auf das

Kirchengesetz vom 13. Januar 1874.

Nach Annahme der neuen Bundesverfas-

sung, deren Art. 44 Verbannung oder

Verweisung eines KantonSbürgers aus

seinem Gebiete untersagt, erhoben die Juras-

sier bekanntlich Protest gegen die Verban-

nung ihrer Seelsorger; BundeSrath und

Bundesversammlung mußten ihrem Rekurs

Recht widerfahren lassen, freilich mit Zau-
dern und Zögern über alles Maß hinaus*),
und gestatteten dabei Frist bis 15. Nov,
bis unterdessen das „Cultgesetz" jenes Ber-

bannungSdekret überflüssig machen sollte.

Dies hat eS nun ganz genügend
geleistet. Am 11. Juni 1875 fand die

erste Berathung darüber statt (siehe Kirch.-

Zeitung Nr. 24, S. 186 f.), am 13.

September begann die zweite und ab-

schließende.

Herr Karrer, Präsident des Gr. Rathes,

äußert, nach kurzer geschichtlicher Einlei-

tung: In dem Bundesbeschluß, welcher

das VerbannungSdekret aufhebt, sei ein

unbedingtes Nothwehrrecht
der Kantone unter der Oberaufsicht des

Bundes gegenüber einer renitenten Geist-

lichkeit ausdrücklich anerkannt; man könne

auS Beschluß und Diskussionen sich den

Schluß erlauben, daß die eidgenössischen

Räthe das Vorgehen der Behörden des

Kantons Bern im Jura nicht als
materiell unberechtigt betrachtet

Einer e r st en Einladung des Bundes-
ratheS hatte Bern gar keine Folge gegeben.

haben. — Das wäre sehr traurig, sagen

wir, wenn es — wahr wäre. Wenn die

eidgenössischen Räthe hier eine Noth-
wehr erblickten, wo der „große" Kanton
Bern mit all' seiner Macht dem Jura
und seiner wehrlosen Klerisei gegenüber

steht, zudem noch unterstützt von vielen

„falschen Brüdern" im Jura selbst; wenn

sie eine renitente Geistlichkeit er-

blickten, wo ihr keine einzige illegale Hand-

lung vorgeworfen werden kann und sie

nur einen passiven Widerstand gegen ein

ihr Gewissen tief verletzendes, ungerechtes

Gesetz und Verfahren entgegen stellt; wenn

sie alle die Ungesetzlichkeiten und Biutali-
täten, welche der Jura bisher erdulden

mußte, für materiell nicht unbe-
rechtigt anschaute, dann müßten wir
an dem gesunden Sinn und an der Ehren-

hastigkeit der eidgenössischen Räthe vcr-

zweifeln; sie wären — Bern gleich ge-

worden. Das ist — so hoffen wir zu
Gott — noch nicht so weit gekommen.

Allerdings, wie Karrer richtig sagte, konnte

Bern „mit dem Entscheid der Bundesver-

sammlung vollkommen zufrieden sein" (man
war mit demselben nur zu lang- und groß-

müthig verfahren), und eS liegt nun wirk-
lich an Bern, auf gesetzgeberischem Wege

die Ruhe und den religiösen Frieden her-

beizuführen, den e s freventlich gestört hatte

— — »ein, so sagt Karrer nicht: es

muß den Gefahren begegnen, „die mit
der Rückkehr der ausgewiesenen reni-
deuten Geistlichen in die katholischen

Bezirke des Jura verbunden sein könn-
t e n", so tönt eS vom Prästdentenstuhl,

einseitig und faktiös von vorne herein, wie

eS einem Präsidium nicht ansteht.

Jetzt tritt der Regierungspräsident auf,
der große Teuscher, und sagt: eS hätte

allerdings bei den Bundesbehörden „fehlen"
können, aber es sei gelungen, eine

Basis der Verständigung zu finden, welche

zwar den Ausweisungsbeschluß aufhob,
aber in der Motivirung des daherigen

Bundesbeschlusses das Nothwehrrecht
des Staates gegen einen renitenten
Klerus in vollem Umfang aner-

kannte. (Da haben wir in diesem einzelnen

Falle schon drei „Teuschungen" in einem

Satz) Wenn die ausgewiesenen Kleriker
wieder in den Jura zurückkehren, so wird
die Hetzarbcit gegen den „Staat" einen

neuen Aufschwung gewinnen. (Gegen den

Staat? nicht doch; nur gegen die Thor-
heiten und Rechtsverletzungen einer mise-

rablen Regierung; zu „Hetzen" braucht es

sich nicht. Der feste, beharrliche Widerstand

ist schon da und wird nicht aufhören, bis

das Recht siegt) „Wenn der Staat den

in Aussicht stehenden Umtrieben nicht wehr-

und waffenlos gegenüber stehen soll (ü),

so m u ß das vorliegende Gesetz gegen Stö-

rungen des religiösen Friedens erlassen

werden." (Armer Staat, wenn er wirk-

lich eines solchen „StallbanneS" und „Maul-

kratiens bedarf, um nicht „wehr- und

waffenlos" dazustehen!) — Modifikationen

könne man schon anbringen, um die Be-

sorgnisse der reformirten Pastoren zu
be-

seifigen (!); aber die Substanz des Ge-

setzes werde die Regierung mit aller Ent-

schicdenheit festhalten.
WaS ist von einer Berathung zu er-

warten, wo die Sachlage leidenschast-

lich und auf Leidenschaft berechnet entstellt,

die Gefahr ungeheuerlich vergrößert, eigent-

lich ganz erlogen, und zum Voraus die

Zustimmung der eidgenössischen Rathe „im

Materiellen" in Aussicht gestellt wird?
Xav. Kohler eröffnet das Gesellst

gegen den Gesetzcsvorschlag, indem er kurz

und ruhig nachweist, daß derselbe gegen

die bernerische Verfassung (Art. 86), welche

die römisch-katholische Kirche, und gegeu

die Bundesverfassung (Art. 49 und 56)-

welche die Freiheit des Glaubens und Ge-

Wissens und die freie Ausübung des Cultus

garantirt, sich verstößt.

Ihm folgt der Protestant M o schard
mit seiner ganz ausgezeichneten Rede, welche

es verdient, daß wir sie in ihren Haupt-

gedanken vollständig reproduciern.

(Forts, folgt.)

Wochenbericht.

Schweiz. Samstag vor dem eidgenös- >

fischen Bettag ging die BundesversainM-

lung auseinander. So war sie quitt, dem

„Gottesdienste" an diesem feierlichen Tage

beizuwohnen. Ihre letzte Handlung war,

sich über dem Milfiärstcuer-Gesetz zu ent-

zweien und iirksofis robus abzutreten.

Auch das war klug; denn so wenig ste

wußte, welchem Gott und wie sie ih>»

dienen wollte, so wußte sie auch nicht,

welcher Partei im Volk und wie sie ihr

mit der Militärsteuer dienen könne, rn»

wieder auf die Sessel zurückzukehren.

Wie viel sie bereits gekostet und wie

viel sie genützt; wie viel sie künftig w't

ihrem Civilstandgesetz, mit ihren Eisenbahn-

und Bankregelungen u. A. in ökonomischer,

sittlicher und rechtlicher Beziehung deM

Volke kosten und wie viel sie ihm nützen

werde, das zu berechnen, ist nicht Ausgab

eines kirchlichen Blattes. Mögen es Ändert

thun, und wir hoffen, sie werden es thun-

Wir fassen nur die religiös-kirchliche Seilt

in's Auge.
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Da begegnet uns zuerst die neue Bun-
^«Verfassung, die in dieser Aintö-
Periode geschaffen wurde. Wir anerkannten
«st das darin liegende Gute im staatlichen

Gebiete. J„ den religiös kirchlichen Be-

Kimmungen verwerfen wir sie. Sie ist
ein unredlicher Compromiß zwischen den

Politschen Parteien auf Kosten der Katho-
Ilken. Sie ist durchdrungen von dem

Gifte der Freimaurerei und geht darauf
«US, die religiösen Vereine zu zerbröckeln
und zu zerstören und so der Läugnung
einer göttlichen Offenbarung, schließlich
einer göttlichen Weltordnung und einer

Vergeltung »ach dem Tode die Thüre zu
öffnen. Sie hat die Verwirrung und die

âèiinpse im religiösen Gebiete nicht gründ-
iiitzljch beigelegt, sondern sie erst recht an-
gebahnt, indem sie im Art. 49 und

wohl das Princip der Glaubens- und

^»ltsreiheit aufstellt, aber sie in den glei-
Hen Artikeln und in den Art. 91, 59
und Fg (unbedingte Abschaffung der geist-
iichen Gerichtsbarkeit) wieder beschränkt oder

«ufhebt, und indem sie durch die unbe-
wurmte und unglückliche Fassung deS

î^chulartikels und durch die Nichtanerken-
«ung der Rechte religiöser Vereine aller
Willkür und Zwängerei Spielraum ge-
Aeben hat. Einen Beweis davon leistete
ö«s von dieser Versammlung ausgehende

^îgesetz, das sich in der Praxis eben so

"«Htheilig erweisen wird, wie die Abschaf-
î«ug der Todesstrafe sich bereits in wem-

als zwei Jahren erwiesen hat.
Gehen wir auf die eigentlichen kostn

^ ?sotk der Mehrheit der jetzt abgctre-
st»e» Bundesversammlung ein, so genügt
^ zu erinnern an den Spektakel des

ândesverrathcS", diesen skandalösen Auf-
ststt, der jedem Unbefangenen die Sckam-
lîsthe über das kindische Gebühren unserer
^aterlandSrepräsentanten ins Gesicht trieb;
«u die rabulistische Behandlung und Zu-
tückweisung der Rekurse Sr. Gn. deS Bi-
îchofes von Basel und seiner Tiözesauen,
«« die strafwürdige Nachsicht und Conni-
^nz mit den rohen Gewaltthaten und

schamlosen Plünderungen der Genfer und

ferner Regierungen gegen die Katholiken,
î>ne Schmach für die Schweiz vor den

^Ugen der civilisirten Welt (Preußen auS-

Kommen), an die Zusammensetzung deS

«ndesgerichtes, und schließlich an die

^erkennung des Rekurses Duprö, den

Erdigen Abschluß einer Handlungsweise,

welche ganz bezeichnend die Motive
"'cht einmal gefunden werden konnten.

Nur so wenig von Vielem, um den

"nsch zu begründen: die Bundesver-

^Mlung geht am Vorabend des eid-

genössischen Bettages; möge sie in ihrer

jetzigen Mehrheit nicht wieder zurückkehren!

In St. Galle» haben besonnene Männer

von verschiedenen Richtungen still und ge-

räuschlos eine mächtige Wendung zum

Bessern bewirkt; sie haben damit andern

Kantonen und der ganzen Eidgenossen-

schaft den Weg bezeichnet ES ist Zeit,

denselben zu betreten.

Von allgemein schweizerischem Interesse

wäre noch : die Vereinigung der Freimaurer
schottischen Ritus in Lausanne — an wel-

cher auch Schweizer Antheil genommen;
der Zusammentritt des Vereins für Besserung

jugendlicher Verbrecher in Bern; das Col-

lektivschreibcn französischer Bischöfe, worin
sie die Gründung einer freien katholischen

Universität in Paris anzeigen (worauf
radikale und konservative Schweizerblätter
mit großem Interesse Hinblicken) ; die be°

ginnende oder anzuhebende Katholikenhetze

in Amerika, worauf die Freimaurerblätter
bereits gemeinsam hindeuten... die Ent-

hüllungen über die Ermordung MorenoS*);
endlich ein ausgezeichneter Vortrag des

Professors Dr. Lcfebvre über Louise Lateau,

gehalten Ende August in der königlichen

medicinischen Akademie zu Brüssel (siehe

Germania Nr. 243, Sonntagsbeilage).
Wir können hier nur darauf hinweisen.

— Die protestantische vibelgrsell-
schaft Englands rühmt, im letzten Jahre

49,999 ihrer Bibeln in der Schweiz
verbreitet zu haben, 4509 mehr als im

Vorjahr. Ob diese Angabe richtig, wir
lassen sie hier dahingestellt. Hingegen

heben wir aus dem Jahresberichte die

Notiz hervor: daß ein altkatholi-
scher Staatspastor deS Jura's vom

protestantischen Comite eine Sendung die-

ser Bibeln verlangte mit der Angabe:

„Indem wir diese Bibeln verbreiten,

„legt unsere katholische Kirche

„die soliden Grundlagen, welche den An-
„griffen der Gegner widerstehen werden."

Ein schöner K a t h o l iz i S m u s, der

sich auf protestantische Bibeln
gründet! Ein Spaßvogel meinte jedoch,
es dürfte hier nicht sowohl eine thcolo-
g i sche als eine finanzielle Speku-
lation im Spiel sein, indem es auf diese

-) Die „Germania" frägt dabei: An welche
„Rockschöße" klammert sich der Mörder
des Präsidenten von Ecuador an? Hat der
Mann durch die Gury'schc Moraltheologie so

„lare" Grundsätze angenommen, oder hatten
bei diesem Morde die eingcwanderten deutschen
Jesuiten die Hand im Spiele? Es ist darüber
so still im „liberalen" Deutschland! ;Anch in
der Schweiz.)

Weise leicht sei, ohne Kosten Geschenke

mit Büchern zu machen.

Aistyum Aaset.
Solothurn. Den 9. S pl. erhielt

Hr. Pfarrer Businger in Egerkinzen vom
Tit. Oberamt Baisthal die Ausforderung,
datirt vom 7. Sept., innert 44 Tagen

zu zahlen:

a) lt. Urtheil vom 3. März 4875 (Hr.
Pfarrer ermähnte die

Kinder, für ihre Väter

zu beten) Fr. 134. 20
b) lt. Urtheil vom 4 I. Juni

4875 (Herr Pfarrer

predigte über die Civil
-H-) „ 295. -

Summa Fr. 429. 29
die Entschädigung an die Fürsprecher

nicht gerechnet. Der „Anzeiger" ermun-
tert zu Beiträgen, um einen Theil der

Strafsummc zu decken und erbietet sich

zu deren Uebermiltlung.

— Der „Landbote" führt höhnend an,
daß unser Hochwst. Bischof die Priester
in seiner Ansprache an der Surseer-Kon-
ferenz zum Ausharren in der „N ü ch-

ternheit" und Keuschheit ermähnte.

Ist denn das Gottlob „blühende" AuS-
sehen Sr. Gn. ein Beweis, daß er lebt

wie gewisse Staatsmänner? Der „Land-
bote" thäte besser, solchen zuzurufen, daß

sie den Respekt vor der Obrigkeit nicht

durch ihr gemeine« Benehmen und ihre

rohen Reden ganz zu Boden treten

möchten.

Luzern. AltiShofen sah den

19. dieß wieder einen sehr festlichen Tag.
Es war Firmung für die Jugend der ka-

tholischen Gemeinde Basel Stadt. Vor-
mittag nach 8 Uhr brachte ein Erlrazug
der Zentralbahn die festlich geschmückten

Firmlinge mit ihren Seelsorgern, Lehrern

und Lehrerinnen, wenigstens 899 an der

Zahl, nach Nebikon. Sie zogen in gut
geordneten Reihen unter Vortragung von

Kreuz und Fahnen nach AltiShofen, wo

sich der Hochwst. Bischof ihnen anschloß.

Darauf Einzug in die Kirche und die hl.
Messe, vom Hochwst. Bischof zelebrirt.
Ein gut geschulter Sängerchor von 49 bis
59 Firmknaben und entsprechenden Män-
nerstimmcn unter der tüchtigen Leitung des

Hochw. Hrn. Arnitz, Organisten von Basel,

trug während des Einzugs die Antiphon:
»Loos Suooi-à rnuAiius», während der

Messe die Äissu »8ulva UoAmu» von
Stehle vor. Nach der Messe hielt der

Bischof eine kurze Anrede in deutscher

Sprache an die Firmlinge, worin er sich

als geistlicher Vater und Hirte ihnen als
seinen Kindern und Schafen vorstellt und
sie herzlich begrüßt und bcwillkommt. Dar-
ans betrat der Hochw. Hr. Kammerer und
Pfarrer Meier von AltiShofen die Kanzel
und sprach in gediegenem Vortrage von
den Wirkungen und Früchten der hl. Fir-
mung, unter denen er ganz besonders be-

tonte die Anhänglichkeit an ihren recht-

mäßigen Bischof und damit die Einheit
mit dem hl. Vater und der gesammtcn
katholischen Kirche. Nach der gespendeten

Firmung traten 3 weißgekleidete Mädchen

zu dem Hochwst. Bischof und trugen in
französischer Sprache eine Adresse an ihn
vor, die Sr. Gn. voll Liebe, Ergriffen-
heit und Begeisterung erwiderte. Nach
dem Mittagessen erschien die jugendliche
Sängerschaar vor dem Pfarrhause und
brachte dem verehrten Hochwst. Oberhir-
ten ein Ständchen; ein Firmling, Ver-
wandter deS Bischofs, übergab ihm eben-

falls im Namen der Knaben eine Adresse,

welche Hochderselbe mit gleicher Wärme
und väterlicher Hingebung beantwoitete.

Auch Nachmittags versammelte sich die

Schaar der Firm linge noch einmal in der

Kirche zum Gottesdienst, der in Absin-
gung der Litanei ss. nmvinis 4osu und
im Segen mit dem Allerheiligstcn bestand.

Auch hier und Vormittags bei der Firm-
Handlung that sich der Sängerchor in vor-
theilhaftcr Weise hervor durch den Vor-
trag von herrlichen, ganz der ernsten Rich-
tung angehörenden Gesangstücken, darunter
z. B. Vsni kreawi' von Witt, 4- und

5stimmig; Vsni 8. 8pjr. von Olivieri,
4stimmig; I>anAs livxuu von Palästrina,
4stimmig; von Witt, 4stim-
mig; ditto von Ett, Kstimmig; Imuàts
voiàuw, làlà, 4stimmig, von Berna-
bei .>c., und leistete den Beweis, was auch

jugendliche Kräfte unter tüchtiger Leitung
zu Stande zu bringen vermögen. Um
4 Uhr Abends entführte die Lokomotive
die liebe, frohe Kinderschaar, gestärkt mit
den Gnadcngaben des hl. Geistes, wieder
in die Arme ihrer Eltern zurück.

Auch am 29. und 21. dieß war hier
wieder Firmung. Es erschien die Jugend

der solothurnischen Amtei Dornach-Thicr-

stein und des bern'schen Laufenthals. Zwei
Ertrazüge mit je 12 Wagen brachten
jeden Tag 1799—1899 Firmlinge mit
ihren Pathen und Pathinnen. Die Feier-
lichkcit in der Kirche dauerte jedesmal bis

gegen 1 Uhr; zwei Vorträge, am ersten

Tag von Hochw. Hrn. Pfarrer Renggle

von Dagmersellen, am zweiten von Hochw.

Hrn. Kanzler Düret gehalten, erklärten

die Bedeutung der ergreifenden hl. Feier.
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Alles verlief in schönster Ordnung, ohne

Störung, ohne irgend welchen Unfall.
Es war rührend, in sehen, wie die meh-

rere Tausende zählende Kindcrschaar und

ihre Begleiter mit Freude und Begeistc-

rung unter vielen Opfern ihren rechtmä-

ßigen Obcrhirten aufsuchten, um von ihm

auf den Kampf des Lebens sich stärken

zu lassen, und wie hinwieder auch der

Hochwst. Bischof mit väterlicher Liebe seine

ihm rechtmäßig zugehörcndcn Schäfleiu

empfing und zum Heile der geliebten

Heerde sich jeder Anstrengung unterzog,

die mit solch' großartigen Feierlichkeiten

nothwendig verbunden ist.

Auch die Bewohner von Altishefcn tha-

ten das Möglichste, die Ankömmlinge

freundlich zu empfangen und auf daö

Beste, wie es eben bei solcher Masse mög-

lich ist, zu bewirthen. Und so schieden

denn auch diese lieben Gäste zufrieden und

freundlich von uns, in dem Bewußtsein,

im eigentlichen Sinne einen „Tag des

Herrn" gefeiert zu haben. Das walte

Gott!
Ueber die religiöse und politische Be-

deutung der Feier verlieren wir kein Wort,
es mag Jeder selber darüber seine Ge-

danken machen. Dagegen schließen wir
mit dem Spruch: „Die Wetterzei-
chen wißt ihr zu deuten, aber
die Zeichen der Zeit versteht
ihr n icht."

Bern. Cultur. Zu der Anzeige von

Hrn. Pfarrer Appcnzeller (Kirchenztg. Nr.
38) kömmt eine Warnung im Berner-Jn-
telligenzblatt, daß die Eltern ihre Kinder

nicht einzig im Bremgarten-Walde spazieren

lassen sollte», indem vor Kurzem wieder
ein Schulmädchen von einem Wüstling

überfallen worden sei. Schöne Zustände!

— Der „Bund" (in einer Berner-

Corresp. vom 30. dieß) meint, daS Gesetz

über Störung deS religiösen Friedens

werde ohne Zweifel vom Volk sanktionirt

werden; „denn mit dem Sinn und Geist

deS Gesetzes war unser Volk von Anfang

an einverstanden. Das bernische Volk ist

ein religiöses Volk, aber es will keine

rslißsio, keine goolgsia milituiis, sondern

eine Religion des Friedens h! Friede

sei mit Euch! ruft dieses Gesetz Allen zu,

und diesen Ruf will daS bernische Volk

verstehen". — Ist das Dummheit oder

ausgeschämte Frechheit? Ja, Friede mil
dem, welchen man zu Boden geschlagen

und ausgeraubt hat! Und der „Bund"
druckt solckeS Zeug ab.

Jura Staatspastorliche LcbenSbil-

der. Unter den mit den Reptiliengeldern

der Republik Bern gefütterten Staatspa-

stören erscheint auch ein Trich ct. Da

dieser Name im Jura unbekannt, so

forschte man nach und erhielt aus Lüyon
(Frankreich) folgenden Brief: „Charles
„Trichet ist ein »muuvuis su,jot« im

„vollen Sinne des Wortes. Sein uu-

„sittlicher Lebenswandel ist in der ganzen
I „Bendse bekannt. Er war wegen Be-

„trügereien 13 Monate im Gefängniß

„und verließ Frankreich, um einer neuen

„Verurtheilnng zu entgehen." — Man

stellt »uu an die radikale Presse die offene

Frage, ob dieser Charles Trichet
der nämliche Trichet ist, welchen die

Vernerregiemng mit Fr. 1250 für die

Regeneration deS katholische» Jura'S ver-

wende» wollte?

— Ein anderes verwandtes Bild
wird aus Gens gekennzeichnet. Zu

Courtcdour im Jura ist ein Staats-
Pastor aufgetaucht unter dem Namen

Lagncau, in Begleitung einer Frau, Na-
meus H o um a n n und eines Knäb-

leins. Besagter Lagneau besitzt keine

Schriften und konnte dem Gemeindcam-

manu auch keine Schriften vorweisen. —
Nun vernahm man, daß letzten Winter
im Kanton Gens ein Apostat weilte, der

in Gens und Chene mehrmals predigte.

Mau nannte ihn bald Hoffmann, bald

Houmann. Eines Tages fragte der Bun-

desrath den Genfer Staalsrath an, ob

sich in Genf »icht ein gewisser H ou.

manu, Erpriester, aufhalte, der von

der französischen Polizei rcklamirt werde,

um eine Strafe von 3 Monaten Gefäng-

niß, wegen ösm'Nljuoriö abzusitzen.

Es war ferner noch bemerkt, wenn wir
uns recht erinnern, der Verurtheilte habe

seinen richtigen Namen gefälscht. Seit
jener Anfrage des Bundesratbes findet sich

weder ein Honmann, noch ein Hoffmann

mehr unter dem Genfer staatS-katholischen

Klerus Wohin ist er? "

Es möchte nicht ganz unpassend sein,

wenn der Bnndesrath die nämliche Frage

an die Regiernng von Bern richtete.

— Das Fest der katholischen
Arbeiter-Zirkel hat am verflösse-

nen Sonntag stattgefunden und ist über

Erwarten gelungen. Die Zahl der Theil-

nchmer war groß, der Geist der Verein!-

gung vortrefflich. Die soziale Arbeiter-

frage wird am besten auf katholischem
Boden gelöst werden.

Aargau. Nach dem jetzigen Revisions-

Projekt kann im Aargau auch der Geist-

liche in den Großen Rath gewählt wer-
den. Ein Antrag von Stadtammann

Zehnder in Baden, die Geistlichen vom

Großen Rathe auszuschließen, wurde mit
105 gegen 25 Stimmen verworfen.

„Bisthum Aargau." Der Regie-

rungsrath hat die aargauische Geistlichkeit

neuerdings an das vorjährige hochobrig-

keitliche Verbot erinnern lassen, wodurch

jede Mitwirkung zur Firmung durch den

„Er-Bischof" Lachat strengstens untersagt

wurde. — Im Fernern ist das aargauische

Ordinariat, d. h. das Präsidium des Kir-
chenratheS, mit dem „Jungfernkranze" bc-

schäftigt. Wir lesen folgendes Schreiben

eines Bezirksamtes an die Pfarrämter:
„Veranlaßt durch einen Spezialfall, muß

ich Sie im Auftrage des Tit. Präsidiums
des katholischen Kirchenrathcs um Bericht

ersuche», ob es in Ihrer Pfarrgemeinde

Uebung sei, daß bereits sckon in gesegne-

ten Umständen sich befindliche (sie!)
Bräute keine Brautkränze mehr tragen

dürfen, widrigenfalls solche noch vor dem

Traualtar veranlaßt würden, dieselben ab-

zulegen." Ein Pfarrer hatte nämlich

eine unverschämte Person, die sich den

jungfräulichen Kranz angemaßt, vor der

Trauung zum Nichttragen veranläßt. Na-

türlich wurde das auf Zureden einiger ra-
dikalcr Schreier als Verletzung der Ehre

der sittsamen Braut eingeklagt; hierauf

nun General-Untersuch, anstatt einer sol-

chen Person gehörig heimzuleuchten. Uebri-

genS ist jüngst in Deutschland ein Kapu-

ziner gestraft worden, weil er Einem im

Beichtstuhl die Absolution verweigert hatte.

Aber die katholische Moral ist trotzdem

schändlich lax!?

HZisthttm St. Hallen.

Die „Ostschweiz" erinnert daran, daß

seiner Zeit der Hochwst. Bischof Greilh,
als lüsterne Stimmen sich zur Verthei-

lung des Fondes des kaufmännischen Di-
rektoriums in St. Gallen erhoben, sich mit
Leib und Seele dagegen gestemmt, es eine

unverantwortliche Ungerechtigkeit genannt,

und so diesen Fond gerettet habe, daß er

heute noch wohlerhalten in der Hand der

Protestanten liegt. Das heißt Gerechtig-

keit üben, ohne nach der Confession zu

fragen.

Wsthum ßhur.

Schwyz. Ein sie deln. (Unlieb ver-

späte! Auch der dießjährige Herbstmonat

ist wieder reich an erhebenden Festen für

Stift und Wallfahrt. Zunächst brachte

der erste Sonntag, der 5. d., dem hiesigen

Convente die hohe Freude von vier neuen

feierlichen Professe». Die zwei Kràss
«zlerivi: Stephan Bärlocher und

Lorenz Meier, und die zwei Laien-

brüder Stephan Krnker und Lo-

r e n z F r i t s chi weihten sich dem Bene-

diktinerorden und der hl. Kirche auf immer.

Der zweite von diesen ist ein Aargauei,

die drei übrigen sind St. Galler. 6m>c

zahlreiche Verwandtschaft und eine große

Menge Wallfahrter wohnten der feierliche"

Handlang bei. Auf diese für unsere Zeit

so wichtigen Gelübdc-Ablegungcn folgte a"

Mariä Geburt, den 8. d., die feierliche

Primiz deS Hochw. R u p e rt Rölli »,

gebürtig von Neuheim, Kts. Zug.

Endlich letzten Dienstag den 1â. Herbst-

monat, an welchem Tage auf dem ganze"

katholischen Erdkreise das Kreuz Erhöhung^

fest begangen wird, feierte Einsiedeln >m

Besondern seine E n g elw e i he in groß'

artiger Weise wieder. Zur Vornahme der

kirchlichen Funktionen war der Hochwst.

Bischof Lachat eingeladen und erschiene".

Vormittägiger Festprediger war der Hoch'

würdige Herr Stadtpfarrer Wick aus

Utznach. Den Ruf eines ausgezeichnete"

Predigers rechtfertigte er vollkommen. I"
gelungenster Weise sprach er über den TeU

deS FestcvangeliumS: DeS Menschen L>oh"

ist gekommen zu suchen und selig zu >»"'

chen, was verloren war." Christus suâst

unablässig die Verlornen alle, doch Wenige

nur lassen sich finden. Am Ende jedoch

werden noch Alle sich finden lassen. Dies

die drei Hauptgedanken, welche der P^'
diger in ganz passender Weise ausführte

und damit den vielen tausend Zuhörer"

tief in die Herzen sprach. Die nach»»!'

tägige Predigt hielt nach Uebung ein Ka-

pitular des Klosters, U. Viktor.
ferent jedoch konnte diesem ebenfalls als

^

trefflich gerühmten Vortrage nicht bei-

wohnen. Den Schluß der hohe» Festster'

bildete wieder die Abendprozesston ^
wundervoller Beleuchtung.

Uri. Altdorf. (Corresp.) D-e

hier im Dienste befindlichen Rekrute"

machten Samstags den 18. d. M. eine

militärische Exkursion nach dem freundl''

chen Schächenthal und Sonntags, als eid-

genössischem Bettag, wurde in Unter-
s chäch en Feldgottesdicnst gehalten, wo-

bei der wohlehrwürdige Pater Guardia"

LukaS eine ausgezeichnete Anrede ove>

Festpredigt hielt, welcher auch der eidge-

nössische Oberst, Herr Wieland, mit Aul-

merksamkeit zuhörte und sich ganz befrä-

digt zeigte. Wir notiren mit Vergnüge"

solche Erscheinungen, weil sie zeigen, b'w

katholisch und schweizerisch, frei und ki>è

lich gesinnt sein durchaus sich nicht wide"'

sprechen, im Gegentheil sich bedingen

heben. Aber auch in Altdorf
Herz und Verstand nicht ohne großen
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"uß bei Anhörung ber dießjährigen Fest-
îMprebigt vom letzten Sonnrag. Der
Prediger, Hochw. Herr Professor I, Anton
GiSler, gunioi', wies in einer trefflich ge-
arbeiteten Rede nach, baß die Katholiken

nicht vaterlandslos und 2) nicht
Riatsgefährlich seien. Diese zeitge
wciße Schutzrebe für den katholischen
Glauben hat allgemein erbant, deren
^ruck wäre erwünscht.

P rimize „ Den 29. August feierte
^r Hochw. Priester Johann T r u tt
"rann von SeeliSberg in der dortigen
Psarrki'che, und den 9. Sept. der Hochw.
Priester W alt her I m holz von At-
îàrghausen in der Pfarrkirche von A l t-

^"rs das erste heilige Meßopfer. Bei
^r ersten Feier hielt Hochw. Domherr
und Professor Joseph Müller von Hospen-
^rl, bei letzter der Hochw. Pfarrer An-
^as Jmhof von Bauen die Festpredigt,
^°bei kaum gesagt zu werden braucht,
^aß beide Vorträge ausgezeichnet waren.

Türich. In Zürich predigte am eid-

^»össischxn Bettag Herr Pater Albert
âlchn, Conventual von Einsicdeln. Sein
Ertrag wird ungcmein gelobt. Die rö-

>u>!ch-katholische Kirche war im Früh
im Hauptgottcsdienste dicht gedrängt
und viele mußten noch draußen har-ì Gleiche eifrige Theilnahme am äch-

katholischen Gottesdienste wird auch
do» Bern gemeldet. Gehört auch zu

»Zeichen der Zeit", welche die Schrift-
Kehrten und Pharisäer, die „Heuchler",
"icht verstehen wollen.

ZZisthum Lausanne.

Freiburg. Daß Hochw. Herr Pfar-
Baud sel. dem römischen Katholizis-

">us — mjt Papst und Bischof — den

^ in seinem Privatleben wie in seinem

gütlichen Wirken bezeugte, die neue
Pfarrkirche für die katholische Gemeinde
^ Bundeöstadt Bern erbaute, könnten

^ihigenfalls seine mit ihm in Bern, vor,
Rührend und nach dem Baue derselben

senden und funktionirenden HH. Vikare

^ jetzt noch in verschiedenen Kantonen

Schweiz angestellten römisch - katholi-
'chen Geistlichen beweisen — wir haben
5"dein die feste Ueberzeugung, daß sie be-

seien, der Wahrheit Zeugniß zu gebe».

Diese, sämmtlich orthodoxe, pflichtge-

^ue, hochgeachtete und wissenschaftlich ge-
l>iltz

tgr

>kte Hochw. HH. sind:
8r. Zlav. H u ber, Pfarrer und Ser-
'

>n Bcinwil, Kt. Aargau; Joh. Jos.

^ìlchhôr, Pfarrer zu Ueberstorf, Kt.

^iiburg; Kasp. Fridol. Hauser, re-

"gnirter Pfarrer von Viltnrspos und

Im-Pour-cls-'I'i'ölliö, und nunmehriger

Kaplan in Curlin, Kt. Freiburg; Girltav
von Sury, Pfarrer und Dekan in

MümliSwil, Kt. Solothurn; Chorherr

Jos. Bruno E g g er in Freiburg, gewe-

sener kathol. Stadtpfarrer in Neucnburg

und Freiburg; Nikol. Bovet, Beichti-

ger der Dominikanerinnen in Stäsis, Kt.

Freiburg; Jos. Jgn. von Ah, Pfarrer

von Kerns, Kant. Unterwalden; Dom.

Schuler, Kaplan zu St. Niklaus

und Prior von St. Peter in Freiburg;
Nl. Karl Götschmann, katholischer

Pfarrer in Im-hstmux-àKmuI, Kanton

Neuenburg.

Pistyum Sitten.

Wallis. (Corresp. *) Zur B i-

scho f s w a hl in Sitten. Es wäre

wohl der Mühe werth gewesen, daß eine

kompelente Feder über die gewiß n cht un-

interessante Bischofswahl in Sitten ein

MehrereS gebracht hätte. Da dies bis-

her nicht geschehen, so glaubt Einsender

Ihren Lesern einen Dienst zu erweisen,

wenn er hiemit diese Lücke so weit ihm

möglich auszufüllen sucht. — Das hohe

Alter (geb. 1795) und der kränkliche Zu-
stand deS Hochwst. Bischofs de Preur lie-

ßen mehr und mehr befürchten, daß die

Tage dieses durch seine besondere Leut

seligkeit allbeliebte» und durch seine Tu-
gend und Gelehrsamkeit hochgeschätzten Bi-
schofs möchten gezählt sein. Wie ihn er-

setzen? und wird nicht sein Tod in dieser

sturmbewegten, so kirchenfcindlichen Zeit zu

großen Verwicklungen Anlaß bieten? so

fragte man sich besorgt. Da erscholl am

15. Juli durch'S Land die Trauerkunde,

der Bischof fei gestorben. Groß war die

Theilnahme; von allen Seiten strömte

man herbei, noch einmal die Leiche des

geliebten Obcrhirten zu sehen. Am Sonn-

tag darauf, den 13. Juli, wird sie bei

überfüllter Kathedrale in die bischöfliche

Gruft gelegt. Unter der dichtgedrängten

Masse befand sich als bescheidener Zu-
schauer auch Herr Jardinier, Pfarrer von
TroistorrentS. Wer hätte damals an

ihm den künftigen Bischof geahnt? Doch
gehen wir zur Bischofswahl. Kaum hatte

man den Tod des Oberhirten vernommen,
so hatte es auch schon der Bischöfe eine

Menge gegeben. Das Tröstlichste dabei

war jedenfalls daö, daß eine schlechte

Wahl zu den Unmöglichkeiten gehörte.

Diese (leider zu spät eingetrvsscne) Eor-
rcspondenz, die wir bestens verdanken, wird
unsere Leser auch nach den in Nr. 3S cnthal-
tenen Aufschlüssen interessire».

Mochte eö auch nicht wenige Anhänger
und Vertheidiger deS Paulinischen Satzes

geben: Li quis opiseopntum ciosirlorut,
bmruni opus àiànt (Tim. 3), so

würden sie doch alle Männer von sittli
chem Ernst und ächtkirchlichem Geist ge-

Wesen sein. Es konnte sich also bei der

dem Domkapitel von Sitten rechtlich zu-
stehenden Aufstellung von ver Kandida-
ten nur um die genauere Berücksichtigung
der andern vom Völkerledrer ebendaselbst

angemerkten Eigenschaften eines Bischofs

handeln: Epvrtst episoopum ssso.
àtoi-om, mosiostum, nou lilii^n-
sum sto. — Um so gespannter begab

man sich am 19. August, dem zwischen

dem Domkapitel und der Regierung über-

eingekommenen Wahltage, in die Käthe-
drale. Die Domherren nahmen die Stühle
auf der Evangelienseite ein, der Staatsrath
und der Große Rath, ohne daß ein thcu-
res Haupt gefehlt, 95 Mitglieder zählend,
die Epistclseite und die Mitte des Chores.

Der übrige Theil der Kirche war mit Zu-
schauern dicht besetzt. Zuerst hielt Herr
Advokat und Präfekt de Montheyö im

Auftrage der Familie de Pieux die üb-

liche Leichenrede des verstorbenen Bischofs,

worin er in beredter (französischer) Sprache

kurz den Lebenslauf und die großen Ei-
genschaften des verstorbenen Bischofs PetruS

Joseph de Preur hervorhob und den Dank

gegen die Negierung, den Landralh und

die Geistlichkeit aussprach. Darauf las

Hr. Domherr Nuppen im Namen des

Domkapitels eine längere lateinische Rede

vor, in welcher nebst der Wahrung der

Rechte deS Kapitels auf die Wichtigkeit
der vorzunehmenden Wahl und die noth-
wendigen Eigenschaften des zu Erwählen-
den aufmerksam gemacht ward. Jetzt er-

öffnet er unter allgemeiner Spannung
und lautloser Stille die Liste der 4 Vor-

geschlagenen: l) Domherr Blatter, 2)
Domherr Allet, 3) Domherr Jn-Albon,
und 4) Ehrendomherr Jardinier, Pfarrer
von TroistorrentS. Bei diesem Namen

allgemeines Geräusch in der Kirche. Wäh-

rend der nun folgenden Absingung des

Vsm orvulor macht sich unter den De-

putirten gar viel Zerstreuung und selbst

Geflüster bemerkbar. Es folgt die Ab-

stimmung. Im ersten Wahlgang wird
Adrian Jardinier gewählt mit 49 Stim-
men. Hr. Jn-Albon hatte 25, Hr.
Blatter 11 und Hr. Allet 9 Stimmen

erhalten. Dazu 4 ungültige Stimmen.

Die Feierlichkeit schloß mit dem Ts vsum.
— Am gleichen Tage verreiste eine vom

Landrath gewählte Abordnung nach Trois-
torrents, um dem Gewählten seine Er-

nennung zum Bischof anzuzeigen. Allein
Herr Jardinier befand sich nicht daselbst,

sondern in MorginS, und hier, in einer

bescheidenen Alpenhütte, war eS, wo Tags
darauf die hohe Gesandtschaft eintraf und

erst nach Engen dringenden Vorstellungen
und Bitten von dein Gewählten die An-
nahmSerklärung erhielt mit den Worten?

„Herr, dein Wille geschehe!" So ward
derjenige zum Bischof erwählt, an dessen

Wahl kaum Jemand gedacht, am wenig-
stcn Herr Jardinier selbst; hielt er doch

die ersten Nachrichte» seiner Wahl für
einen Scherz, den man mit ihm treiben

wollte und erfüllte ihn die Gewißheit der-

selben mit unverstellter Betrübniß. Und

er ward gewählt von Denjenigen, deren

gcfürchlctster Gegner er ron jeher gewe-
sen; gewählt von Denjenigen, die ihn
einstens verhöhnt, selbst vor die Kanonen-

mündung geschleppt und auf's gröbste

mißhandelt hatten. Nur durch der Radi-
kalen einhellige Stimmabgabe für Hrn.
Jardinitt ging dessen Name mit einer
Mehrhei? von zwei Stimmen über daS

absolute Mehr aus der Wahlurne als ge-
wählt hervor. So machten jetzt die Ra-
dikale» durch eine gewiß seltene Selbstver-
leugnung und eine glänzende Genugthuung
für den Gewählten gut, was sie ehedem

an ihm verbrochen. Freilich wollen böse

Zungen behaupten, es sei mit dieser edlen

Selbstverleugnung nicht so weit her.
Denn in die Alternative gestellt, entweder

mit den Conservative» des französischen

LandeStheils, aus welchem seit Jahrhun-
dertcn kein Bischof mehr gewählt worden,
für einen sranzösischen Kandidaten zu

stimmen und so des Sieges gewiß zu

sein, oder aber aus Partcigeist dem etwa

unbeliebigen französischen Kandidaten ihre
Stimmen versagend aus eigener Schuld,
die Wahl desselben durchfallc» zu lassen

und so vor dem Volke die ganze Vexant-

wortlichkeit auf sich zu laden mit der Ge-

fahr, ihre Popularität einzubüßen — in
diese fatale Alternative gestellt, hätten sie

sich lieber für die ihr eigenes Ich weniger

empfindlich treffende Selbstverleugnung cnt-

schieden. So hatten Freund und Feind

dazu gedient, daö Walten der göttlichen

Vorsehung recht augenscheinlich zu machen

gemäß dem Sprichwort: der Mensch denkt,

Gott lenkt. Die Wahl ist unter den Um-
ständen als eine sehr glückliche zu begrü-

ßen. Im Oberwallis die Eifersüchteleien

zwischen Persönlichkeiten und Familien be-

seitigt; im radikalen Unterwallis der Ju-
bel über die Wahl eines Bischofs auS

seiner Mitte und in Folge dessen Vermin-

derung der Gleichgültigkeit gegen denselben
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Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn

und (Nnrp/eììlung.
Dem Unterzeichneten ist es gelungen, durch mehrjährige Erfahrung

Kirchen Petroleum Lampen
zu verfertigen, die durch Solidität, einfache Behandlung, Reinlichkeit und Sparsanrkej
sich höchst vortheilhaft auszekchnen und bereits in den katholischen Kirchen der Schnei
heimisch geworden sind, indem wir schon über tausend Stücke solcher Lampen abgese?

haben. Ich erlaube mir, das Fabrikat den Hochw. Pfarrämtern und den Tit. Kirch^'
Vorständen, die diese fraglichen Lampen noch nicht eingeführt haben, bestens zu empfehi^'
überzeugt, daß sie vollkommen befriedigt werden. Der Oelverbrauch ist so unbedeuten -

daß für 4 Cts. ein 24 Stunden lang andauerndes Licht unterhalten werden kawb

Der Lampe werden 3 Dochten, die ein ganzes Jahr aushalten, beigegeben.
Lampe kann um den sehr mäßigen Preis von 8 Franken, unter Garantiezusicheru»!!'
stetSfort beim Verfertiger bezogen werden; zahlbar: 3 Monate nach Empfang der Lainp^'

5lL. Bemerke noch denjenigen Hochw. Herren Geistlichen, welche schon e"

4 oder 5 Jahren solche Kirchen-Pctroleum-Lampen von mir bezogen haben, daß,

Falle der Brenner zu arg ausgebrannt ist, stetsfort auch wieder neue Brenner
haben sind, welche in jede Lampe passen; auch halte immer Lampen-Dochten aus

Zurzach, im Februar 1875.
21) Henri Häuser, Mechaniker und Stiftssigrist.

von Seite derjenigen, denen eine größere

Rücksicht und Ehrfurcht gegen den Ober-

Hirten nur zu wünschen ist; endlich der

Gewählte selbst, ein noch rüstiger Greis
von 67 Jahren, als würdiger, talentvoller

Priester von Allen geehrt, fähig, den Hir-
tenstab zu rühren und als eifriger Gärt-

ner (àclinior) den ihm vom Herrn an-

vertrauten Garten zu beziehen, zu pfle-

gen und so, wie wir hoffen, viele Jahre

zum Segen seiner Diözese zu wirken.

I, B.

Msthum Gens.

Genf. Wie die Spital- und A r-
men-Schwestern ihre, in Folge dcS

radikalen Staatsverbots geschlossenen An-

stalten sofort außerhalb dem Kan-
ton Genf wieder eröffnet haben, so

haben es auch die Damen von Car ou ge
mit ihrer berühmten Erziehungsanstalt

gemacht. Dieselbe wurde von Carouge

in daS Schloß Vir y verlegt und zwar
mit einer solchen Um- und Vorsicht, daß

gar keine Unterbrechung erfolg^ Das
Schloß Viry befindet sich lei St. Julien
in Ober Savoyen und liegt nur î/z Stund
von Genf entfernt. Die Adresse lautet:
4» Pensionat eilt à liarovs«, an àleau
«le Vir>, Ilà«-8»vole. Die Herbstkurse

beginnen am 4. Oktober, wie gewohnt,

nur nicht in dem „freien" Carouge,

sondern im Schloß Viry. Wenn die

Genfer radikale StaatSregiererei nicht so

traurig wäre, so hätte man Ursache, zu
lachen, wie arme Spitalschwcstern und

obskure Lehrschwestern ihr ein Schnippchen

nach dem andern schlagen!

— Das neue Kirchengesetz der P r ote-
stanten kennt keine Consekration der

„Pastoren" mehr, sondern man wird Pa-
stor durch die Universttäts-Grade. Einige

Pastoren wollten nichts dcstoweniger die

f. g. Consekration beibehalten und ver-

langten vom Consistorium die Erlaubniß,
diese Zeremonie an zwei angehenden Pre-
digern im St. Peters-Tempel vorzuneh-

men; allein das Consistorium verwei-
g er te daS Gesuch.

— Sr. Gn. Bischof M e r m illod
erhielt und vollzog den ehrenvollen Ruf,
bei der Consekration des neuen Bischofs

von B elle y in Frankreich als assistiren-

der Prälat zu funktioniren und die Pre-
digt zu halten.

— Selbst die liberale Presse

Frankreichs schämt sich der naivsten Aus-

schreitungcn deS Carteretö-Regiments und

das „Journal des Débats" anerkennt,

daß die Ultramontanen dadurch eine Waffe

erhalten und moralisch in Genf den Sieg

davontragen.

Personal-Chronik

S t. G a l l c n Sr. Gn. der Hochwst. Bi-
schof hat das durch das Ableben dcS Hochw.

Hrn. Dekan Keller vakant gewordene answär-

tige Canvnikat dem Herrn Dekan T h. R u g g > e,

Pfarrer in Goßau, übertragen. Gratuliren!

Wir machen unsere Leser ausmcrsam

auf die treffliche illustrirte Zeitschrist Alte
und Neue Welt, welche in keiner christ-

liehen Familie fehlen sollte. — DaS Prä-
mienbild, die Christbcsckeerung,
im schönsten Oelsarbendruck, ist ein wah-

res Meisterstück sowohl in Zeichnung und

Ausführung, und bildet den schönsten

Zimmerschmuck. Dieses Bild für sich allein

hat mehr Werth als der Abonnements-

preis der gcsammten Zeitschrift beträgt.

i Liquidation von Kircheuornaten. I
I Der Unterzeichnete macht hiemit der Hochw. Geistlichkeit die ergebene

> Anzeige, daß er die von seinem Schwiegervater, dem wohlbekannten Hrn. »
^ B. Jeke r-Steh li sel., hinterlassene Kirchenornathandlung übernommen

hat und liquidirt.
Das reichhaltige Lager besteht vorzüglich aus verarbeiteten Meßge- I

wändern, Stolen, Chormänteln, Fahnen, Velum, Chorhcmdern, Alben, V
Röcken und Krägen für Ministranten, Mrßgiirtrl unverarbeiteten ^> Stoffen, Broderie», Spitzen-Garnituren jeder Art. Schöne Auswahl von

^ Kerzenstöcken, Lampen, Rauchfäßern, Meßkännchen und viele andere Artikel.
» Prompte. Bedienung. Ausstellung der Gegenstände in meiner Woh-

nung. Herabgesetzte Preise. Bedeutender Rabatt bei größern Ankäufen.
Es empfiehlt sich bestens

43 B. Lenzinger-Jeter, Marktgasse, 44, Bern.

î
44, Bern.

Inländische Mission.

NM- Die Hochw. Geistlichkeit, Wohlthä-
ter und Sammler, werden aufmerksam ge-

macht, daß der Rechnung«-Abschluß des inlän-
dischen MissionS-VereinS in der Schweiz auf
Ende September stattfindet; der Kas-

fier biltet um bald mögliche Einsendung der

noch ausstehenden Liebesgaben.

Der Kaifier der inl. Mission-
Vftlffrr-Slmiger in lkuwru.

Der
christliche Staatsmann.
Dieses von Gf. Th. Schcrer-Boccard

verfaßte Handbuch für jeden Staatsbürger
zur richtigen Erkenntniß und Ausübung
seiner politischen und socialen Rechte und

Pflichten wurde von der Schweizer
Kirchenzeitung Nr. 4, Vater-
l a n d Nr. 47. S o l o t h u r n e r A n-
z e i g er Nr. 49, O st schw eiz Nr. 58,
Frei bürg er Zeitung Nr. 18,
Walliser Bote Nr. 8, O b w a l d-

ner Volksfreund Nr. 19, Chr o-

nigueur Nr. 34 und 49, Echo vom
Jura Nr. 49, Neue Z u g e r Zei-
t u n g Nr. 26, Volksschulblatt
Nr. 12, Liberté Nr. 95 ?c. bestens

empfohlen, kann von nun an um Fr. 2. 89
bezogen werden bei B. Schwendimann in
Solothurn.

Der „Einsiedler-Kalender" wird

von der Presse seit Jahren als einer der

besten und billigsten katholischen

Volkskalender bezeichnet.

Borriithig
in allen Buchhandlungen.

l. Gewöbnlich« Vereinsbeiträze
Ucbertrag laut Nr. 38- Fr. 18,493. 19

Aus der Pfarrei Richenthal „ 32. —
Vom Distrikt Mendrisio „ 68. 91

„ Lugano „ 123. 10

„ Locarno „ 7b. 38

Bellinzona „ 155. 20

Vlenio „ 102. 91

Leventina „ 100. —

Aus der Pfarrei Schwarzenbach „ 26 50

Kirchenopfer der Misfionsstativn
BirSsclden „ 17. —

Aus der Pfarrei Winikon „ 27. 50

„ „ Luzern, Nachtr. „ 30. —
Von Hochw. Herrn PiuS,

Beichiiger-Jnbilat und vom
Ehrw. Frauenkloster St. Maria
bei Waitwil „ 100. —

Beitag-Opfer au« der Pfarrei
Giiitingeu „ 31. —

Aus dem bischöfl Commissariat
Obwalden -

1) Sarnen „ 230. —

2) Kerns 100. -
3) Sächseln „ 135. —
4) Alpnachi „ 46. 50

5) Giswil „ 44. —

6s Lungern „ 137. 50

Sammlung in der Pfarrkirche

in Zell „ 35. —
Au« der Pfarrei Münsterlingen 11.

Fr. 20.122. 10

II. Mi ssio n s s o n d.

Nebertrag laut Nr. 37: Fr. 6133. 35

Durch Hochw. Hrn. Pfarrer F.

I. Dillier. bischöfl. Commissar
in Sarnen: Von einer unge-
nannten Person „ 100. —

Durch Hochw. Hrn. I. A. Eberle,

Regens des bischöfl. Priester-
Seminars in St. Georgen „ 50. —

1. kck ü. à H. WW
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Kalender.
»K Jahrgang.
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